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Mauthpatents - Nachtrag.

Patent vom 31 . Mai 17 « 5 .

ZÜ5ir Maria Theresia von GOttes Gnaden Rö-

mische Kaiserin , in Germanien , zu Hungarn , Bö-

Heim , Dalmatien , Croatien , Slavonien rc.

Entbiethen allen und reden Unfern Va - Beweg , urfa-

^ ^ , chen diesesps,-

sallen , Unterthanen , und Inwohnern , was zgge _ Mauth-

Würden , Standes , Amts , und Weesens

seynd , Unsere Kayserl . Königl . und Landes-

fürstliche Gnade , auch alles Gutes : Und ge¬

ben euch hiemit zu vernehmen , daß Wir zwar

allschon unterm 16ten 1760 . mittels

eines eigenen kalents jedermann zu verste¬

hen gegeben , wie das in mehr andern Lan¬

den gebräuchige kssssK6 - Geld von den mit .

der Post , oder anderem leichten Fuhrwerke

fahrenden Partheyen , und kssss ^ isnZ ent¬

richtet , und eingehoben werden solle . '

Da Wir aber von dieser Zeit an zu

verschiedenen mahlen mißfällig vernommen,

daß vorgedacht - Unserer ksteiUal - Anordnung
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viele Partheyen , und kassa ^ ier « die schul¬

dige Folge nicht geleistet , und um der ge¬

bührenden Abgaabe sich gänzlich zu entschla-

gen , entweder allerhand Ausflüchten hervor

gesuchet , oder die von Uns ausgemessene

krt88r » K6 - Mauth - 8lstion6s durch verbotene

Nebenweege geflissentlich umgefahren , und

so gar Unsere zu Einhcbung der kssssK « -

Mauth aufgestellte Einnehmer zum Theil

mit schimpflichen Schmäh - Worten , zum Theil

aber mit sehr ärgerlichen , und ftrafbahrett

Tätigkeiten angegangen , und mißhandlet

haben.

Also haben Wir für nöthig ermessen,

womit so wohl in Hinfunft den Verkürzun¬

gen Unseres ävrsrü , als auch derley Uebet?

schreitungen nachdrucksam vorgebogen werde,

mittelst gegenwärtigen Nachtrags - katsnls

folgendes gnädigst zu verordnen , und zwar

hat es

Mauth . " " evt Imo . Bey dem unterm 16ten öls ^ i 1760.

6 « u . to , 6t « n berests publieirten kslent sein unabänderlu

Agji > 76 o . wird

zum Grund ge- ches Verbleiben , vermög welchem jene , die

L ^ rinn ^ au " der Post , oder anderen leichten Fuhren

gemessene Be- die zu Einhebung der ksss » F6 - Mauth aus-

gezeichnete , und mit Schranken versehene

genLimen , und Stsliouos auf dem Lande , oder m den Stad-

keyden übrigen'

8t - lic,nen zu ten durchreisen , oder fahren , außer derWeeg-

"Gel - dN ^ ruth - Gebühr das kssss § 6 - Geld , und zwar

de » bestättiget . bey denen allhiesigen Linien einen - bey all-
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übrigen Stationen aber zwey Groschen , so

oft ein solcher kosto betretten wird , von

jedem eingespannten Pferde gegen Erhaltung

eines gedruckten ksssier - Zettels zu entrichten

schuldig seyn sollen . Nachdeme aber

2 < io . Die bisherige Erfahrung gelehret

hat , daß weder die in dem wiederholt an¬

gezogenen katent auf der darauf folgenden

Station angeordnete Vorzeigung des erhobe¬

nen gedruckten kussier - Zettels , noch in Er¬

manglung dessen die Einrichtung der doppel¬

ten ? ssssK6 - Mauth - Gebühr befolget , son¬

dern mit dem Vorwand auf der nächsten

Station die doppelte Gebühr zu entrichten,

die Erhebung der gedruckten Zetteln auf der

vergehenden übergangen , sonach aber die

nächst folgende Station gar nicht betretten,

und auf solche Weise beyde Abgaaben ent¬

zogen worden.

So befehlen Wir hiermit ernstlich , daß

in Hinkunft die kas8s § v - Mauth ( ausser den

fahrenden ' Posten , derowegen das eigentliche

folgen wird ) bey einer jeden Station ohne

Ein - und Widerrede entrichtet , die darob

empfangende numsrirl - und « lalirte Polleten

aber , welche allezeit der Landkutscher , oder

sonstige Fuhrmann , nicht aber derkaasa ^ isr

zu empfangen hat , bey der folgenden Station

dem Einnehmer sorgfältig zu Händen gestel¬

lt , und gegen Bezahlung der schuldigen

Wo das ks, » » -

xe - Geld zu

entrichten , und

wohindie darob

vom Landkut¬

scher , oder

Fuhrmann»

nicht aber vom

zu

empfangende

Polleten unter

ausgesezter

Strafe abzuge-

ben.
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kas8SK « - Mauth eine andere derley Polleten

zum ferneren Beweis und Abgaabe bey dem¬

nächst folgenden 8lal ! on um so gewisser von

dem Landkutscher , oder sonstigen Fuhrmann

erhoben werden solle , als in Ermanglung

derselben einer wie der andere , nicht allein

die vorgehende kssssAs - Mauth - Gebühr ge¬

gen Erhebung einer doppelten Polleten auch

doppelt zu bezahlen schuldig seyn , sondern in

jedem Uebertrettungs - Fall annoch mit zwey

Gulden von jedem Stuck Pferde bestrafet

werden solle . Es hat zwar

virtsnL der 3ö . Vermög des in Sachen pulilioirren

Mauth ^ 8t « tio- erfteren Patents allerdings sein Bewenden,

nen , dann was daß die vistrms einer l ? 28ss ^ 6 - Mauth - 8ts-

sowohl die auf ^

der Post fah - tion von der anderen auf vier Meilen Weegs,

xie » als ^ e ^ ^ diese dermalsten ausgemessen sind , ver-

Postmeistcr , » . bleibe , besonders aber wird denen Postillio-

gen ^ 7er nen obliegen , daß selbe , wenn sie ? s883 § i6i - 8

xe - Geld - Ent - fjjhxen , noch von ferne , ehe und bevor sie

richtung »wie  .

auch Empfang , zur ksssr, § 6 - Mauth - 8laUon kommen , das

Polleten ' ju b " ^ ^ ^ orn blasen , dagegen erst sonach , wann

obachtenhaben . die kostillons zuruck gehen , wie folget , die

kasssKs - Mauth gegen einer zu erhebenden

Polleten richtig abführen;

Auf daß aber dieses genau , und ohne

dem mindesten Aufenthalt , oder Ungelegen¬

heit der auf der extrs - Post fahrenden kss-

saKi ' srs geschehe , so solle in Kraft dieses

Unseres kslenls ein jedweder ksZssAier,



wer er immer seye , schuldig seyn , dem Post-

meifter nebst dem Ritt - Geld auch den Betrag

der kasssSe - Mauth - Gebühr vor der Abfahrt

zu erlegen , der Postmeister hingegen ist mit

der Uns schuldigen Pflicht verbunden , dem

Postillion , welcher den ksssa ^ ier zu führen

hat , sothane kasssKe - Mauth - Gebühr einzü-

händigen , und selben zu belehren , daß er in

seiner Zurückkunft gegen einer Polleten vo»

der pssssKs - Stnlion , wo derselbe durchge-

fabren ist , bey einer zu verwürkenden Strafe

s S . fl . vom jeglichen Pferde die Gebühr

entrichten , und die erhobene Polleten seiüern

Postmeister sogleich übergeben solle , damit er

Postmeister die durch das Monath hindurch

zu seinen Händen abgenommene dißfällige

Polleten nach Ausgang eines jeden MoUats

an die in Unfern Erb - Landen bestellte van-

osl - ^ llministrationen , und rospeetivk me-

<liste - Ober - Aemter einsenden könne . Wie et

dann solches so getreulich , als richtig monat¬

lich beobachten , und vollziehen solle.

Und zumahl die gegen einander mit

kssssKi ' vrs fahrende Postillon « , wanü diese

auf der Mitte der Post - Slstionen zusammen

irefen , umzuspannen pflegen , so haben die

Postmeister bey selbst eigener VertrettUUg

sorgfältigst bedacht zu seyn , und die Vorkeh¬

rung zu machen , womit die Psssgxo - Mauth

dennoch in vorbesagter OtdnuUg , und Rich-

IV . Band . 8



tigkeit entrichtet , die Polleten darüber erho¬

ben , ihnen abgegeben , und nach Ausgang

eines jeden Monats an die Behörde einge-

schicket werden . Hiernächft haben Wir

DieSrrichtuiiK 4lö . A « verordnen befunden , daß in je¬

der ksrssxe-

Wehr - Mauth,nen Gegenden , so wohl an den Gränzen,

^treffend auch im Lande , wo es wegen besorgli-

cher Umfahrung der kssssße - Mauth - Stsrio-

nen nöthig ist , eine Wehr - Mauth , jedoch

solchergestalt errichtet werden solle , damit

dadurch keine neue , und die in dem gedach¬

ten kstsnt äs äslo 16ten Usji 1760 . be¬

nannte Ltstionss übersteigende Zahl errich¬

tet , folglich der kssssAisr nicht etwa um

eine Station mehr , als in besagtem Patent

ausgemessen , zu bezahlen angehalten werde,

allermaffen die Wehr - Märtten nicht anders,

als an jenen Oertern zu errichten sind , wo

dem ? ssss § s - ? oslo zu Verkürzung des Ge-

fälls leicht , und geflieffentlich üusgewichen

werden kann ; Diesemnach solle von demje¬

nigen , welche von Seiten - Strassen auf ein

dergleichen Wehr - Mauth kommen , mithin die

ksassK « - Mauth - Station nicht umfahren,

keine kaassxs - Mauth abgenommen werden;

dahero verstehet sich auch von selbst , daß ein

dergleichen ks88 » Kisr , welcher an einer der»

ley Wehr - Mauth seine Mauth - Gebühr ein¬

mahl entrichtet , weder an dem zu dieser

Wehr - Mauth gehörige « kosto , wenn er sol-
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chen allenfalls betretten sollte , noch an einer

andern Wehr - Mauth , so mit dem nemlichen

kosio einen Zusammenhang hat , etwas mehr,

und , biß er nickt eine weitere kssss ^ s-

Mauth - Stslion im Lande betritt , zu bezahlen

schuldig seye . Und da es über dieses

5to . Bey deme sein unabänderliches ^ rltuten, » g

des crsteren

Verbleiben hat , daß die kssssKe - Mauth von i ' » tv „ ,s . von

allen in erhollt - ersterem kateut ausgesetzten

Post - und andern leichten Fuhren noch fer - werk « das

ners abgeheischet werden solle ; also wollen

Wir hierunter zu Benehmung alles Mißver¬

standes auch die sogenannte Gerichte ! , Flöch¬

tet , Zeißel , Grob , Hauder , Wurst - und

Bauren - Wägen , auch doppelte , und Renn-

Schlitten , nebst anderen leichten Fahrzeugen,

welche keine Feilschaften , oder Vicluslien

führen , deren die kssssKiors anstatt ihrer

Olisisen , Osleeüon , und andern leichten

Fuhren zur Winters - Zeit bey vorhandener

Schnee - Bahn , oder zur andern Jahrs - Zeit

sich zu bedienen pflegen , dergestalt mit be¬

griffen haben , daß selbe eben so wohl , als

ob sie mit Okaisen , oder anderen leichten

bedeckt - oder unbedeckten Post - Würthschafts-

u . ld anderen leichten Fahrzeügen , das ist,

mit solchen Gefährt fahreten , welche zur

Beförderung der Personen gebraucht , ob¬

schon diese außer dem auch zum 1 ' rsnspo » !

der Waaren , und andern Feilschaften ange-

8  *



wendet werden , die Gebühr zu entrichten ge¬

halten seyn sollen : Anbelangend dahingegen

Erleuterung 6tü . Die Befreyung von der ? « SS3K6-

Haupt -Pa¬

tent , ä « östoMauth - Abgaabe , da wollen Wir fernerhin

l6tenMai > 76o. Konformität des Haupt - kstvnts äe 6alo

dieienige , wel-

»evonderp » ,- 16ten AIHi 1760 . von sothanem Erlaage der

Manch gänzlich befreyet haben,

freyet sind , Erstens alle schwere Güter - und Fracht-

dann diejenige , . . ^ ^ ^ ^

denen diese Be- wre auch Leltter - Wem - Baum - und andere

freyung nicht mit verschiedenen Alatoriulien , ^ stnrsiien,

luksmmt.

und Vietiislien , so wohl beladen , als leere

Wägen , ingleichen alle mit derley Uaieris-

I ! en , IVawrsIien , und Vietualien beschwerte

Schlitten.

Zweitens alle mit ihren eigenen Pfer¬

den , und Lquips § e fahrenden Personen , und

kasss ^ iers , solchergestalten jedoch , daß weil

hiebey sich viele Unterschleif ergeben , und

fremde Pferde für eigene angegeben , in Hin¬

kunft die denen Manch - Einnehmeren unbe¬

kannt reisende Personen , die weder aus der

L . ! vreo , noch von Person , noch aus ander»

Umständen kennbahr sind , noch sich mit einem

Orts - Obrigkcitlichen Paß , oder andern der¬

gleichen eorliliost le ^ itimireu können , und

Eigenthümer des Fuhrwerks zu seyn glaub¬

bar darthuen , auf ein blosses - keinen sichtigen

Grund habendes Vorgeben nicht psssiret,

sondern die vorgeschriebene Manch - Gebühr

zu entrichten angehalten werden sollen.



Dabey Wir noch weiter gnädigst befeh¬

len , daß , da jemand mit seinen eigenen Pfer¬

den einen andern ausser den geistlichen Seel¬

sorgern , ALeäleis , und OkirurKis , wenn diese

zu denen Kranken , und kstienten eigends

gefordert , und abgeholet werden , ohnentgelt-

lich abholen , oder nach Hause zurück , oder

auch über Lande führen last , ein solcher gra¬

tis fahrender kasssAisr , wann er auch vor-

giebet , daß er ohne Entgelt , und mit keinen

gedungenen Pferden fahre , allezeit die

ss § 6 - Mauth - Gebühr zu entrichten schuldig

seyn solle ; Weiters und

Drittens sind von der kssssKv - Maurh-

Abgaabe frey zu belassen Unsere Kriegs - Y5-

Lciors , wann selbe mit Truppen , oder sonst

mit Landes - Vorspann in Unserem Dienst be¬

fördert werden , und sich dessen Is ^ ilimiren

können , worunter jedoch jene AUütsrss , wel¬

che mittelst der Post , oder Landkutscheny

oder anderen gedungenen Pferden reisen,

keinerdings verstanden werden , sondern diese

letztere gleich denen 6iviI - Personen der kss-

8s § o - Manch - Abgaabe allezeit unterworfen

bleiben.

Viertens : die Geistliche Uenäiesntes

gegen Vorzeigung einer glaubwürdigen Zeug¬

nuß von ihrer Obrigkeit , nicht aber dieLan-

des - Dechante , Pfarrere , Capläne , und an¬

dere geistliche Personen , welche begütert,
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oder lunüirt sind , und nicht innerhalb ihres

Kirchen - Gespiels in euer » snimsrum , sondern

sonst fahren , und reisen.

Fünftens : die Ordinari Posten , wenn

mit selben kein kssssKisr fährt , widrigens

für ein Pferd die Bezahlung zu leisten ist.

Sechstens : Unsere K . K . Post - oder

vüi ' Ssnos - Wägen.

Siebentens : die ab , und zugebende

tlourioes , und Lstsllettea.

Achtens : Unsere K . K . Hof - Staat , dero.

unmittelbahrer Gefolg , Iägerey , L - ivroo - Be-

diente , und Pferde , oder welche vermög Un¬

serer höchsten Anordnung von den Weeg-

nnd Schranken - Mäuthen , solgbahr auch von

der ksssa ^ s - Mauth befreyet sind , worunter

aber jene von Unserer Hof - Staat , Iägerey,

und Livres nicht mit verstanden sind , welche

in eigenen Geschäften , mithin außer Unfern

höchsten Dienst reifen . Soferne aber jemand

Jene,sovor den , 7 > nü . Vor dem ks88306 - Mauth - Schran«

Mamh ' ken absteigete , und das leere Gefährt nach-

Schranken ab- fahxt, , lieffe , so wäre derselbe dem ungeach-

steiqen . und da » . . ,

leere Gefährt tet M « llweeg dle kri88SA6 - M « Uth ZU kUt,

Nachfahren las - schuldig,

sen , sollen da » - ^ "

noch das kse - Wir gebiethen , und verordnen demnach

' " ^ richten/ " ^ gnädigst , und ernstlich.

Das ks - ssge - 8vo . Daß ein jeder , dem vorberühner-

we . gerttch rn ' t! da - - ? S88S § 6 - Geld zu entrichten ob¬

richtet , die mit- liget , solches ohnweigerlich erlegen , zu dem



119

Ende bey den angeftellten kasss ^ v Manchen , g ' bra » tePoUe-

. „ ^ ^ ten abgegeben,

als Unseren dleßfälllgen Landesfurstllchen von denen die

Aemtern gebührend still halten , die von dem ^ ' eyung ^ om

vorgehenden Posto mitgebrachte Polleten ohne gemeffenden

Widerrede abgeben , so fort gegen Entrich - ^ ^ v^

tung der Gebühr auf der andern nächst fol - » eiget , dem

genden Station ein neues kasssKe - Manch-

Zettel erheben , oder da einer , wie vor er- " » nicht unge,

jiemend begeg^

wehnet worden , von der Abgaabe befreyetn ^ , und di«

wäre , die obgesagte L . 6 ^ itimst ! on ohne min - ^ ° " ^ » ^ umer

bester Weigerung vorzeigen , den kasss ^ e - lenver doppel.

Mauth - Einnehmcrn , und Schranken - Wächtern ^

- bey Vermeidung Unserer höchsten Ungnade, wider die

. . . „ sich vergehende

und der m dem oftberuhrten Haupt - kstent „

bereits - ausgemeffenen Strafen sich auf kei- die den ^ p » ,, » -

nerley Weise widersetzen , oder selben mit un - Einnehmer

geziemenden Worten , und Schmähungen,

oder wohl gar mit Schlägen , und noch är - leistendeObrig-

geren Tätigkeiten begegnen , noch die ? ss-

ssK6 - Mauth - Zctteln zerreiffen , oder wegwcr-

fen , sondern sorgfältig verwahren solle , ge¬

stalten an deren Aufbehaltung , so wie an

der Zahlung selbst gelegen , und derjenige,

welcher zwar die Gebühr entrichtete , die

Pollete aber hierüber nicht genommen , oder

solche nicht vorzeigen kann , die vorgeschrie - '

bene doppelte Zahlung zu leisten verbunden

ist , sollten sich aber ein so andere kssssKisr « ,

wie oben erwehnet worden , weiter vergehen,

s ^ solle so wohl wider dieselbe , als wider



jene Osts - Obrigkeiten , und Befehlhabere,

welche ans Ansuchen Unserer psssaKv - Mauth-

Einnehmeren denselben keinen werkthätigen

Beystand leisteten , und wegen ihrer Saum¬

seligkeit - oder unzulänglichen Hilfs - Mitteln

der sich ergebenden üblen Folgerungen sich

theilhaftig macheten,

DerHof - u . R . Sno . Unser Hof - und N . Oe , Cammer-

krocurolor exei ' liret werden , dieser so oft

jü Srwürkung bxy der gehörigen InstsnL wider selbe als

der vorgesehe¬

nen Strafe kotrselsrios , L trsns ^ ressores der kalon-

werde, ^ nicht nur allein in Ansehung der in Un¬

serem kassaxv - Mauth - kstsnt vorgesehenen

Bcstraffung , sondern auch nach Gestalt der

Mißhandlung , und nach Schärfe der Rech¬

ten , Wd Gesätzen , die Klage einrcichen , und

das Urtheil eifrigst betreiben.

Wie sich die 10mö . In Gegentheil binden Wir Un-

Ma ^ th " - ° ßin - sämtlichen  kssssKv - Mauth - Einnehmern

nehmere t » ernstgemessen ein , allen r » sssx ! srll mit der

den . und Wider gebührenden Höflichkeit nicht nur allein zu

einttMMMch " b ^ 9 ^ n , sondern dieselbe so wohl beyTag,

lung oie Unter- als Nacht auf das schleunigste mit der Ein-

nommeV wer ! der Gebühr , und Aushändigung der

den solle , gedruckten Polleten zu beförderen.

Sollte aber ein so anderes wider besse¬

res Verhoffen seiner dießfälligen Schuldigkeit

nicht Nachkommen , oder wohl gar in Abfor-

dprung einer unrechtmässigen Gebühr , oder

Strafe so wohl , als sonst auf einer uner-



laubten Mißhandlung , oder einem 6sss » -

Eingriff betretten werden;

So wird ein so anderes Vergehen , oder

Gebrechen , sobald es dem aufgestellten Haupt-

kssssKk - Mauth . Amt angezeiget , oder von

demselben ausser dem wahrgenommen wor¬

den , auf das genaueste zu untersuchen , 8vm-

msri ' 88ilne abzuhandlen , darüber die AoUa

zu schöpfen , und dem Kläger die gebührende

Ausrichtung zu verschaffen , oder nach Gestalt

der Sache die erste Abhandlung dahin zu

übergeben seyn , wo solche nach ibrer Eigen¬

schaft zu Folge Unserer Vonorslien , und hin-

nach ergangenen Anordnungen gehörig ist.

Hieran geschehet Unser gnädigster Will

und Meinung . Geben in Unserer Haupt-

und Residenz - Stadt Wienn den 31ten Mo¬

nats - Tag May , im Siebenzehen hundert

fünf und sechzigsten , Unsrer Reiche im fünf

und zwanzigsten Jahr.

(l . . 8 . )

Iiuäolplni8 0om68 Lüotole.

UeZsso . UoI » ? e . 8upu » . L pr « » . Osne ' » - .

Johann Christoph Freyherr von Bartenstein.

Uanäslum 8ue » o . 0sv8u.

IVls ^ eststis proprium.

Anton Edler von vurli.
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